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der Anfrage der Abgeordneten Dr. WIESINGER 
und Genossen an die Frau Bundesminister für 
Gesundhei t und. Umvyel tschutz betreffend Im­

portkontrollen gemäß Lebensmi t-telgesetz 
1975 (Nr. 1759/J-NR/1978). 

In der gegenständlichen Anfrage werden an mich folgende 
Fragen gerichtet: 

"1) Welche Verordnungen gemäß § 31 des Lebensmittelge­
setzes 1975 wu.rden bisher erlassen? 

2) Welche Maßna.hmen gemäf~ § 1 0 Lebensmittelgesetz 1975 
wurden bisher zur Kontrolle importierter Lebensmittel, 
Verzehrprodukte oder Zusatzstoffe . ergriffen? 

3) Welche Schwerpunkte sind für 1978 hinsichtlich der 
Nahrungsmittelkontrolle und Lebensmittelprüfung vor­
gesehen? 

4) Welche Verordnungen gemäß § 31 Lel)ensmi ttelgesetz 1975 
werden Sie bis zu \velchem Zei tPillL1ct erlassen? 

5) Welche Initiativen bestehen seitens Ihres Ressorts, um 

eine wirktUJ.gsvolle Kontrolle der Nahrungsmittelimporte 
über Schwerpunktzollämter arn Sitz staatlicher Unter­
suchungDanstal ten zu gevi2.hrleisten?U 
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In Beantwortung dieser J...nfrage teile ich mit: 

Zu 1): ------=--
Bisher wurde gemäß § 31 des Lebensmittelgesetzes 1975 

die Verordnung vom 7. März 1977 über die Einfuhr von Eiprä­

paraten, BGBl. Nro 135/19779 erlassen. 

Zu 2) ~ s::=i ____ _ 

Nach den §§ 10 und 31 r..ebensmittelgesetz 1975 können die 

Importeure verpflichtet werden, jX.l regelmäß:i.gen Zeitabständen 

Untersuchungszeugnisse einer inländischen staatlichen Anstalt 

für Lebensmi ttelUJ.'1tersuchun.g vorzulegen. Da jedoch die Zahl 

der Einzelimporte der jeweiligen Warengruppen nicht bekannt 

ist, steht der für die DurchfU.hrung solcher Kontrollen be­

nötigte personelle und apparative IvIehraufvro.nd bei den Zoll­

ämtern g der Lebensrni ttelkontrolle der I,äi-:der und bei den Unte::-­

suchungsanstalten vorläufig nicht fest. Jedenfalls müssen bei 

derartigen Maßnar.unen die vorhandenen IVlöglichkei ten in die beste 

Relation zum geforderten Effekt gebracht werden. 

Daher kommt der auf' § 33 IJebensmi ttelgesetz 1975 basie­

renden Lebensmittel-Importmeldeverordnung vom 31 .. Nf..ärz 1978, 
13GBl o Nro· 182/1978 y die al11 L Juni. 1973 in Kraft treten wird, 

besondere Bedeutung zU o Die auf Grun.d dieser Verordnung ein­

langenden Daten werden eine wesentliche Unterstützung der 

bereits in Ausarbei tu.ng befir:dlichen 11'Ta13nahmen gemäß den 
§§ 10 und 31 Lebensmittelgesetz "1975 darstelle!l. 

Ergfu1zend hiezu möchte ich bemerken, daß bereits vor 
Jahren nach unseren lUlregungen vom Finanzministerium eine 
Dienstanweisung an die Zollämter erging, wOIlach diese bei 
größeren Lebensrni ttelimporten Meldung an die Lebe;nsmi ttelpoli2:~ei·­

dienststellen zu erstatten haben. Auf Grund dieser Meldungen 
finden auch jetzt schon lau.fen.de Kont:rollen einschließlich von 

Probenzieh\L~en und untersuchungen statt. 
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Darü.be:chi:rlaus wurüen auch im ErJ..aBwege über ö.ie Iandes­

hauptmänner in Zusammenarbeit mit den staatlichen Lebens­
mitteluntersuchungsanstalten schwerpunktmäßige Kontrollen 
importierter Lebensmittel durchgeführt, wie z.B. hinsichtlich 
ausländischer Biere und Dauerbackwaren. Die Ergebnisse dieser 
Importkontrollaktionen werden auch bei der Ausarbeitung einer 
Importkontrollverordnung entsprechend verwertet. 

Fleisch-und Fleischwarenimporte unterliegen einer stän­
digen Kontrolle im Hahmen derVeterinärbehördlichen Einfuhr­
und Durchfuhrverordnung, EGBl. Nr. 200/1955, zuletzt geändert 
durch BGBl. Nr. 470/1977. 

Mein Ministerium hat auch für das laufende Jahr einen 
Proben- und Revisionsplan ausgearbei.tet, in dem zahlenmäßig 
die Kontrollen aller Lebensmittelbetriebe und. die Gesamtzahl 
der von den Organen zu ziehenden Proben festgelegt wurden. 

Nach dem Revisionsplan werden, gestaffelt nach der 
Häufigkeit der vorgeschriebenen Revisionen, folgende Betriebe 
besonders üben~acht: 

Fleischereien und Fleischfabriken; 
Milchhandlungen und I110lkereien; 
Speiseeiserzeuger. 

Dem Probenplan zufolge werden unter Al.1.gabe des durch­
schnittlichen prozentuellen Probenanteils unter besonderer 
Berücksichtigung der Importe fol.gende Warengru.ppen vorrangig 
behandelt: 

Fleisch und Fleischzubereitungen; 
Trink- und Tafelwasser, Wasserversorgwlgsanlagen; 
Milcherzeugnisse; 
Milch; 
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Ferti.ggerichte; 
Speiseeis. 
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Darüberhinaus werden die bereits unter 2) e~vähnten Im­
portkontrollen weiterhin schwerpunktmäßig im Erlaßwege ver­
fügt werden. 

Eine besondere Überwachtmg der diä~etischen Lebensmittel 
einschließlich der Kindernährmittel und der Verzehrprodukte 
erfolgt ferner dadurch, daß diese Produkte nach dem 1. Juli 
1978 nur mehr nach erfolgter Anmeldung beim Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz in den Verkehr gebracht werden 
dürfen. 

Schließlich stehen im Vordergrund der Lebensmittelanalytik 
neben den Zusatzstoffen die Pestizide und Umweltkontaminantien. 

Zu 4):-------
Wie bereits zu. den vorgehenden Punkten ausgeführt V'lUrde, 

steht eine Importkontrollverordnung für bestimmte Warengruppen 
bereits in Ausarbeitung. Nach Abschluß der fachlichen Vorarbei­
ten, im Rahmen derer auch die durch die Importmeldeverordnung 
gewonnenen Daten entsprechend ver~ertet werden sollen, wird 
dieser Verordnur~sentV'N.rf noch im Laufe dieses Jahres dem 
Begutachtungsverfahren zugeleitet werden. 

Zu. 5): -------
ZusaIllt'1lenfassend sehe ich folgende Schwerpunlcte, die eine 

präventive Irnportkontrolle gewährleisten: 

1. Lebensmi ttel-Importmelcleverordnu:ng 
20 r,ebel1smi ttel-Importkontrollverordnung 
3. Im Erlaßwege verfügte Importko:ntrollaktionen. 
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Zu den unter 1 0 und 2. genannten legislativen Maßnahmen 
ist auf die yoran.gegangenen Ausführungen zu verweisen. 

Wie ebenfalls bereits ausgefüh.rt, vmrden auch schon bis­
her im Erla13wege ~erobenziehun.gen bestimmlier importierter Lebens­
mittelgruppen an.geordnet, welche von den UntersuchUl"...gsanstal ten 
sofort zu unter::mchen und zu begutach·ten sind. Das Ergebnis 
·"lird meinem Ministerium berichtet 0 Hiebei wurden z. Bo 300 Proben 
importierter Feinbackwaren auf die Ven"lendung chemischer Konser­
vierungsmittel w1tersuchto 

Diese Importkontrollaktionen werden weitergeführt bzw .. 
vers·tärkt fortgesetzt. 

Abgesehen davon, d.aß auch schon bisher neben den inlän­
dischen Produkten die importierten Lebensmittel in gleicher 
Weise kontrolliert worden sinti, ergibt sich au.s den bereits 
in Du.rchfiihrul1g begriffenen ,md den kommenden - vorvviegend 
präventiyen - Maßnahmen ein äußerst wirkungsvoller Schutz der 
Verbraucher vor importierten Lebensmitteln, die den öster­
reichischen Bestimmungen nicht entsprechen. 

Der Umfang der von uns durchgeführten und in Aussicht 
genommenen Schutzmaf~nahmen ist jedenfalls nicht nur dem ver­
gleichbarer europäischer W,nder gleichwertig, sondern geht in 
vieler Hinsicht weit darJberhinauso 

Der Bundesminister: 

it~L 

/ 
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